
KUNDMACHUNG 
 

Gemäß §§ 8 und 9 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 (Oö. GDG 2002) idgF 

wird folgender Dienstposten in der Verwaltung (Finanzabteilung) des Gemeindeamtes zur Be-

setzung öffentlich ausgeschrieben: 

 

Leitung der Finanzabteilung 

Während der Einarbeitungsphase GD 18.5 – qualifizierte(r) Sachbearbeiter(in),  

ab 1. Juni 2025 Funktionslaufbahn GD 13.2 – Referent(in) mit besonderer Funktion 

Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden – optional Teilzeit ab 30,0 Wochenstunden  

 

Aufgaben 
 
 Leitung der Geschäftsgruppe II 
 Hauptverantwortung und Oberaufsicht für sämtliche in der Finanzabteilung angesiedelten 

Tätigkeiten 
 Verantwortung und selbständige Bearbeitung des gesamten Exekutionswesens 
 Verantwortung und selbständige Bearbeitung sämtlicher Steuerangelegenheiten der Ge-

meinde  
 Verantwortung und selbständige Bearbeitung zur Berechnung und Abführung lohnabhängi-

ger Abgaben und Dienstgeberbeiträge 
 Versicherungswesen  
 Verantwortung und selbständige Bearbeitung von Angelegenheiten und Verfahren nach der 

Oö. Gemeindehaushaltsordnung sowie Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 
(Voranschläge, Rechnungsabschluss, Betreuung von Gemeindeprfg. u. Kontrolle der Ein-
haltung von Budgetwerten) 

 Finanztechnische Unterstützung in Finanz- und Prüfungsausschuss 
 Finanztechnische Begleitung außerordentlicher Gemeindevorhaben (insbesondere Bauvor-

haben) von der Antragstellung um Bedarfszuweisungsmittel, Aufstellung von Finanzie-
rungsplänen bis zur Abrechnung der Vorhaben 

 Abwicklung von Förderansuchen welche an die Mgde. Schwertberg gestellt werden (Wirt-
schaftsförderung, etc.) 

 
Aufnahmevoraussetzungen 
 
▪ Abgeschlossene kaufmännische, technische oder fachspezifische Ausbildung auf Maturani-

veau (HAK, HBLA o. ä.) 
▪ Gute EDV-Anwenderkenntnisse (insbesondere MS-Office) 
▪ Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
▪ Organisationstalent, Belastbarkeit, Team- und Koordinationsfähigkeit 
▪ Ablegung der erforderlichen Dienstprüfung gem. Oö. GDG 2002 innerhalb von 3 Jahren 
▪ Bereitschaft zum Besuch von fachlichen und persönlichen Fortbildungsveranstaltungen 
▪ Führerschein der Gruppe B 

  



Angeschlagen am: 9. April 2024 

Abzunehmen am: 10. Mai 2024 

Allgemeine Voraussetzungen 
 
▪ Österreichische Staatsbürgerschaft 
▪ Persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung 
▪ Bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 

 
Entlohnung 
 
Die Entlohnung erfolgt nach dem Oö. GDG 2002, Funktionslaufbahn GD 18.5 dzt. ab € 
2.710,00 bis 31.5.2025, anschließend GD 13.2 (Referent mit besonderer Funktion), Vollbe-
schäftigung (40 Wochenstunden), dzt. ab € 3.566,10 brutto monatlich (14 x) zzgl. gesetzlicher 
KV-Erhöhung. 
 
Dienstbeginn 
 
Voraussichtlich Oktober 2024 
 
Wir bieten: 
 
Interessante Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld, umfassende Einschulungs-
phase, Gleitzeit mit teilweiser Möglichkeit von Home Office, langfristige Beschäftigungsper-
spektiven, individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, attraktive Krankenversiche-
rung bei der Kranken- und Unfallfürsorge für OÖ Gemeinden, diverse Vergünstigungen für 
gemeindeeigene Leistungen sowie von örtlichen Unternehmen, Arbeiten in einem engagierten 
Team, Wertschätzung und Respekt 
 
 
Neben einer Objektivierung durch den Personalbeirat werden auch ein Vorstellungs- und Kon-
taktgespräch sowie allfällige Tests und sonstige fachliche Begutachtungen als Auswahlkrite-
rium herangezogen. 
 
Die Bewerbungen sind entsprechend zu belegen (Lebenslauf, Schul- und Dienstzeugnisse, 
Staatsbürgerschaftsnachweis) und schriftlich 
 

bis spätestens Freitag, 7. Mai 2024 
 

beim Marktgemeindeamt Schwertberg unter Verwendung unseres Bewerbungsformulars (er-
hältlich im Sekretariat oder unter www.schwertberg.at) einzubringen.  
 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Amtsleiterin Doris Walkner-Rosenberger (07262/61155-14) 
gerne zur Verfügung. 
 

Der Gemeindevorstand behält sich die freie Wahl unter den Bewerbern vor und es entsteht 
durch eine Bewerbung kein Rechtsanspruch auf Vergabe dieses Postens. Allfällige Kosten im 
Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
Schwertberg, am 9. April 2024 
 

Der Bürgermeister 

 
Mag. Max Oberleitner 

http://www.schwertberg.at/

